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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2016/MC/951
öffentlich
09.11.2016
Frau M. Rißer
Frau M. Rißer

Entgeltordnung für Stadtführungen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 22.11.2016 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 22.11.2016 Finanzausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 07.12.2016 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Kalkulation der Entgelte für Stadtführungen lt. Anlage wird gebilligt.

Die Entgeltordnung für Stadtführungen der Stadt Malchin lt. Anlage wird beschlossen. 

Sach- und Rechtslage:
Gemäß § 22 Abs.3 Ziff.11 KV M-V entscheidet die Stadtvertretung über die Ermittlung des 
Satzes öffentlicher Abgaben und die Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte.

Die bisherige Entgeltordnung für Stadtführungen datiert aus dem Jahre 2002 und basiert 
nicht auf einer Kalkulation.
Der § 44 KV M-V regelt die Grundsätze der Finanzierung der Kommune. Dort heißt es im 
Absatz 2:

„…Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen,
1. soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

Im kommenden Jahr sollen im Sinne der weiteren touristischen Ausprägung der Stadt und 
der Region verstärkt Stadtführungen angeboten und umgesetzt werden. 

Dazu bedarf es neben der inhaltlichen Ausgestaltung und der Bewerbung für diese 
touristischen Angebote auch einer entsprechenden Grundlage für die Entgelterhebung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Entgelte werden im Haushalt 2017 im Produkt/ Sachkonto 01/5.7.5.00.431900 verbucht. 
Im Haushaltsplan 2017 sind Gesamteinnahmen in Höhe von 500 € veranschlagt.

Anlagen:
Kalkulation der Entgelte für Stadtführungen
Entgeltordnung für Stadtführungen der Stadt Malchin
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2016/MC/951 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

22.11.2016
V/HAMC/049 Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses der Stadt 

Malchin
Frau Dr. Mahnke fragt, wer die Stadtführungen durchführt und ob die Mitarbeiter 
entsprechend qualifiziert sind.

Herr Müller erklärt, dass Frau Rech und Herr Koch die Stadtführungen ausrichten 
werden. Geschult wurden beide Mitarbeiter nicht, sie sind aber in der Lage, über 
Sehenswürdigkeiten und die Geschichte der Stadt zu informieren.

Beschlussvorschlag:
Die Kalkulation der Entgelte für Stadtführungen lt. Anlage wird gebilligt.

Die Entgeltordnung für Stadtführungen der Stadt Malchin lt. Anlage wird beschlossen. 

Abstimmung Finanzausschuss:

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Abstimmung Hauptausschuss:

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

07.12.2016
V/MC/058 Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschluss:
Die Kalkulation der Entgelte für Stadtführungen lt. Anlage wird gebilligt.

Die Entgeltordnung für Stadtführungen der Stadt Malchin lt. Anlage wird beschlossen. 

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 19
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1
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